
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 17 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 18 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 
Frau Gemeinderätin Helga Hanke (ab TOP 
1.12 anwesend) 

 

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Eilentscheidung des Bürgermeisters 
   

    

Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass er den Gemeinderat per E-Mail am 25.07.2018 über 
die von ihm getroffene Eilentscheidung wegen einer Schadensbehebung auf der Kläranlage in-
formiert hat. Die Süwag Grüne Energien und Wasser GmbH als Betriebsführer der Kläranlage 
hatte die Gemeindeverwaltung über zwei akute Störungen auf der Kläranlage unterrichtet. Zum 
einen war der Räumer des Nachklärbeckens ausgefallen (Kosten 45.000 €), zum anderen war 
die Bandfilterpresse defekt (Kosten 38.500 €). Diese Störungen ließen keinen geordneten Be-
trieb der Anlage zu. Da die Behebung der Mängel keinen Aufschub geduldet hat und die nächste 
regelmäßige Sitzung des Gemeinderats erst auf heute anberaumt war, musste eine Eilentschei-
dung durch den Bürgermeister getroffen werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert, 
da im Haushaltsplan 2018 entsprechende Finanzmittel bereitstehen.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der getroffenen Eilentscheidung durch den Bür-
germeister.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Kämmerer 
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1.2. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      23.10.2018 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  27.11.2018 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    04.12.2018   
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 18.07.2018 gefassten 
Beschlüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 18.07.2018 die Verwaltung einstimmig zum Aufkauf der Flächen im Gebiet Maurenäcker in 
Bretzenacker ermächtigt hat, damit das weitere Verfahren zur Vorbereitung des Bebauungs-
plans begonnen werden kann. Des Weiteren wurde die Verwaltung einstimmig ermächtigt, zwei 
Mietverträge für Liegenschaften der Gemeinde in Oppelsbohm abzuschließen. Ebenfalls ein-
stimmig wurde einer befristeten Niederschlagung einer offenen Forderung zugestimmt. Der Ge-
meinderat hat zudem einstimmig der Beförderung eines Mitarbeiters der Gemeindeverwaltung 
zugestimmt.   
 

  
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.4. Bekanntgaben  

- Beginn der außerörtlichen Sanierungsarbeiten entlang der L 1120 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass sich der Rems-Murr-Kreis und die betroffenen Gemeinden 
Berglen, Althütte, Allmersbach im Tal und Rudersberg sich bereits seit längerer Zeit für einen 
Ausbau und eine Sanierung der L 1120 von Stöckenhof in Richtung Kallenberg einsetzen. Nun 
werden die Zugeständnisse des Landes umgesetzt. Rund 150.000 € werden außerplanmäßig für 
eine Teilsanierung bereitgestellt. Der Landkreis hat sich bereit erklärt, die bauliche Umsetzung 
zu übernehmen. Auf der Strecke zwischen Stöckenhof und Königsbronnhof werden zwei Teilab-
schnitte von jeweils rund 400 Metern saniert. Die Maßnahmen werden zeitgleich mit den Arbei-
ten an der Ortsdurchfahrt von Stöckenhof durchgeführt, um die Verkehrsbehinderung so gering 
wie möglich zu halten. Forstarbeiten sollen ebenfalls parallel dazu ausgeführt werden.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Abrechnung der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Öschelbronn 
   

    

Bürgermeister Friedrich teilt mit, dass die Abrechnung der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt 
Öschelbronn aus dem Jahr 2004 zwischenzeitlich abgeschlossen ist. Der Landkreis hat eine 
Schlussrechnung gestellt.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.6. Bekanntgaben  

- Fortführung der Video-Beratungen der Deutschen Rentenversicherung in 
Berglen 

   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Pilotphase des Videochats der Deutschen Rentenversiche-
rung Anfang September 2018 geendet ist, das wöchentliche Angebot der Videoberatung im Rat-
haus jedoch aufgrund der sehr guten Resonanz der Bürgerschaft unverändert fortgeführt wird.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Vorzimmer Bürgermeister 
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1.7. Bekanntgaben  

- Amtliche Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.2017 
   

    

Bürgermeister Friedrich gibt bekannt, dass sich die fortgeschriebene Bevölkerungszahl in Berg-
len auf Basis Zensus 2011 zum 31.12.2017 um 40 Personen gegenüber dem letzten Quartal 
erhöht hat und bei 6.317 Personen liegt. Davon sind 3.150 Personen männlich und 3.167 weib-
lich. 
 

 
Der Gemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis vom Stand der Bevölkerungsfortschre i-
bung zum 31.12.2017.  
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1.8. Bekanntgaben  

- Einführung eines „Wünschebaums" zu Weihnachten mit Unterstützung 
der Stiftung „Bürger für Bürger" 

   

    

Bürgermeister Friedrich informiert, dass die Gemeinde mit Unterstützung der Stiftung „Bürger für 
Bürger” einen Weihnachtswünschebaum einführen möchte. Kinder aus finanzschwachen Fam i-
lien können der Verwaltung einen Weihnachtswunsch bis maximal 15 € benennen. Dieser wird 
anonym an den Wünschebaum gehängt und kann dann von Seiten der Bevölkerung erfüllt wer-
den.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.9. Bekanntgaben  

- Förderung der Kreissparkassenstiftung zur Sanierung des Kriegerdenk-
mals in Öschelbronn 

   

    

Der Gemeinderat informiert, dass die Gemeinde für die Sanierung des Schriftzugs am Krieger-
denkmal in Öschelbronn eine Förderung der Kreissparkassenstiftung in Höhe von 50% (1.740 €) 
erhält.     
 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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1.10. Bekanntgaben  

- Zuwendung / Förderung Strukturgutachten Wasserversorgung 
   

    

Der Vorsitzende informiert über den Zugang eines Bewilligungsbescheides nach den Förder-
richtlinien der Wasserwirtschaft für ein Strukturgutachten der Gemeinde Berglen in Höhe von 
10.100 €.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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1.11. Bekanntgaben  

- Zuwendung / Förderung Feuerwehrwesen 
   

    

Der Vorsitzende informiert über eine Projektförderung für Feuerwehrzwecke im Wege der Fest-
betragsfinanzierung in Höhe von 10.230 €.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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1.12. Bekanntgaben  

- VVS-Tarifzonenreform 
   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die VVS-Tarifzonenreform zum 01.04.2019 umgesetzt wer-
den soll. Aus bislang 52 Tarifzonen werden künftig fünf Ringe mit Stuttgart als Kernzone. Durch 
die neue Tarifzonenreform wird Berglen künftig auf die Tarifzonengrenze verlegt. Durch diese 
Verlegung und die Stuttgarter Kernzone reduzieren sich die Zonen für Berglen bei einer Fahrt 
nach Stuttgart von fünf auf drei. Die Kosten für ein Monatsticket reduzieren sich um 31 %, von 
176 € auf 115,20 €, die eines Jahrestickets von 1.670 € auf 1.152 €.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderätin Hanke nimmt ab 19.10 Uhr an der Sitzung teil.   
 

 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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1.13. Bekanntgaben  

- Apfelsaftprojekt der Interessengemeinschaft Streuobst 
   

    

Der Vorsitzende informiert, dass die Interessengemeinschaft Streuobst zwei neue Produkte vor-
gestellt hat. Das Apfelsaftschorle „Streunerle“ und der Apfelsaft „Streuner“ sollen künftig bei al-
len öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde Berglen ausgeschenkt werden. Bürgermeister 
Friedrich spricht den Mitgliedern der Interessensgemeinschaft seinen Dank für ihren großen Ein-
satz aus.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung des Gemeinderats 
am 18.07.2018 

   

    

Der Vorsitzende spricht Frau Gemeinderätin Helga Hanke, die am 13. August Geburtstag hatte, 
seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche Engagement.    
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Veröffentlichung des Schulwegplans im Amtsblatt 
   

    

Gemeinderat Moser weist darauf hin, dass der im Amtsblatt veröffentlichte Schulwegeplan auf-
grund seiner starken Komprimierung schlecht zu erkennen war. Er bittet um eine vergrößerte 
Darstellung. 
 
Der Vorsitzende sagt die Veröffentlichung in einem größeren Maßstab und die Einstellung auf 
der Homepage zu. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Zeitungsbericht über die freiwillige Unterstützung für den Neubau des 
stationären Hospizes in Backnang 

   

    

Gemeinderat Moser nimmt Bezug auf den Artikel in der Rems-Murr-Rundschau am 15.09.2018, 
bei dem es um die Förderung für den Neubau des stationären Hospizes in Backnang ging. Der 
Gemeinderat von Berglen hatte in seiner Sitzung am 18.07.2018 beschlossen, das Projekt der 
Hospizstiftung mit 1,00 € je Einwohner zu unterstützen. Im Zeitungsartikel waren insbesondere 
Kommunen aus dem Weissacher Tal als freiwillige Unterstützer aufgeführt, die Gemeinde Berg-
len jedoch nicht.     
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Verkauf des Wohnbauplatzes Fasanenstraße 3 in Bretzenacker (ehemali-
ges Rathaus) 

   

    

Auf Anfrage von Gemeinderat Klenk zum Sachstand “Verkauf des Rathausbauplatzes in Bret-
zenacker” teilt der Vorsitzende mit, dass die Verwaltung sich im Moment in Gesprächen mit Inte-
ressenten aus der Gemeinde befinde.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Bauamt 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Aufkauf der Vorgartenflächen in der Rosenstraße in Öschelbronn 
   

    

Gemeinderat Hammer nimmt Bezug auf die fertiggestellte Sanierung der Rosenstraße und er-
kundigt sich, wann die Grundstückseigentümer in der Rosenstraße die zugesagten Vorgartenflä-
chen erwerben können.   
 
Bürgermeister Friedrich teilt mit, dass der Erwerb der Vorgartenflächen im Zuge des Flurbereini-
gungsverfahrens durchgeführt werden soll, da dann keine weiteren Vermessungskosten entste-
hen. Die Abwicklung erfolgt durch die Flurbereinigungsbehörde im Landratsamt.   
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Verteiler: 1 x Bauamt 
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
3. Bürgerfragestunde    
    
Von den Zuhörern werden keine Anfragen gestellt.   
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4. Kriminalprävention im Rems-Murr-Kreis - Beitritt der Gemeinde Berglen 

zur Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 434/2018 und die PowerPoint-Präsentation, die Bestandteil des Proto-
kolls sind, wird verwiesen. 
 
Herr Keidel, Geschäftsführer der Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V., stellt anhand ei-
ner PowerPoint-Präsentation nachfolgend die Initiative vor und erläutert die Themenschwer-
punkte.  
 
Gemeinderätin Jooß hält den Beitritt aus Sicht der SPD-Fraktion für sinnvoll. Es wurde sehr an-
schaulich dargestellt, dass ein Bedarf in der Gemeinde und bei den Bürgern vorhanden ist. Sie 
könnte sich auch vorstellen, weitere Informationen in Sachen Kriminalprävention im Bereich des 
Jugendtreffs weiterzugeben.  
 
Bürgermeister Friedrich denkt, dass die neue Jugendreferentin Frau Rempel sicher sehr offen 
dafür ist.   
 

 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Gemeinde Berglen tritt dem Verein „Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. 
(ISL)“ bei. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 50,00 €.  
 
Der Teilnahme an einem Präventionsprojekt wird zugestimmt. Konkret bedeutet dies, 
dass Info-Rollups aufgestellt und Informationsmaterialien im Rathaus ausgelegt werden. 
Darüber hinaus soll ein entsprechender Vortrag für die Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde Berglen mit einem Referenten der Polizei bzw. mit einem pensionierten Polizeibe-
amten als Sicherheitsberater für unsere Seniorinnen und Senioren angeboten werden. 

 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Vorzimmer 
  1 x Ordnungsamt  
 



 
 

 

 
 

Kriminalprävention im Rems-Murr-Kreis - Beitritt der Gemeinde 
Berglen zur Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. 

 
 
Das Thema „Sicherheit und Ordnung" spielt für die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger 
eine sehr große Rolle. Aufgrund dessen steht die Lebensqualität in direktem Zusammenhang 
mit der Kriminalitätsentwicklung.  
 
Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Polizei, die Verwaltung, die 
Kinder- und Jugendhilfe und andere Akteure müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, da-
mit für alle das Risiko sinkt, Opfer von Kriminalität zu werden. Grundlage für eine erfolgreiche 
kommunale Präventionsarbeit ist dabei vor allem die Vernetzung der vielen beteiligten Instituti-
onen und Akteure, die sich auf diesem Gebiet engagieren, um geeignete Präventionsprojekte 
und Maßnahmen zur Reduzierung und Verhinderung von Kriminalität dort durchzuführen, wo 
sie am effektivsten sind.  
 
Die Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. (ISL) war der erste bürgerschaftliche Verein 
zur Kriminalitätsverhütung in Baden-Württemberg. Er wurde im Jahr 1996 gegründet und bildet 
eine der tragenden Säulen der Kriminalprävention im Rems-Murr-Kreis. Unabhängig davon ist 
er daran interessiert, dass sich alle Kommunen des Rems-Murr-Kreises dauerhaft, projektunab-
hängig an dem Engagement des Vereins beteiligen, um unseren Landkreis sicherer zu machen. 
Momentan sind es zwölf Kommunen, die seit vielen Jahren Mitglied sind.  
 
Die ISL hat sich zum Ziel gesetzt bis Ende des Jahres alle 31 Kommunen im Rems-Murr-Kreis 
davon überzeugen zu können, dass die Mitgliedschaft ein wichtiges Signal auch gegenüber 
ihrer Bevölkerung darstellt. Zudem hat der Jahresbeitrag von 50,00 € nur eine untergeordnete 
Bedeutung für den kommunalen Haushalt.  
 
Der Geschäftsführer der ISL, Herr Leo Keidel, wird eine Power-Point-Präsentation „Sicher leben 
im Rems-Murr-Kreis“ vorstellen. 
 
Vorgesehen ist eine Information über folgende Themenschwerpunkte: 
 

 Wer sind wir? 

 Benennung von konkreten Beispielen 

 Übersichtskarte 

 Sicher leben! 

 Fazit 
 

Anschließend an den Sachvortrag steht Herr Keidel dem Gremium für Fragen gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/434/2018  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Gemeinde Berglen tritt dem Verein „Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. 
(ISL)“ bei. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 50,00 €.  
 
Der Teilnahme an einem Präventionsprojekt wird zugestimmt. Konkret bedeutet dies, 
dass Info-Rollups aufgestellt und Informationsmaterialien im Rathaus ausgelegt werden. 
Darüber hinaus soll ein entsprechender Vortrag für die Bürgerinnen und Bürger der G e-
meinde Berglen mit einem Referenten der Polizei bzw. mit einem pensionierten Polize i-
beamten als Sicherheitsberater für unsere Seniorinnen und Senioren angeboten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Vorzimmer 
1 x Ordnungsamt  
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
5. Vergabe der Leistungen des Bestattervertrages 

 
   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen die Sitzungsvorlage 437/2018 und die Tischvorlage vor. 
Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert kurz den Sachverhalt und ergänzt, dass das Vergaberecht in solchen 
Fällen einen Verhandlungsspielraum eröffnet.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei      
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Leistungen des Bestattervertrages 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.07.2018 beschlossen, die Leistungen für den Be-
stattervertrag ab dem 01.01.2019 mittels einer beschränkten Ausschreibung neu zu vergeben 
(vgl. GR-Vorlage SV/419/2018). 
 
Es wurden daraufhin sechs Unternehmen von der Gemeinde zur Abgabe eines Angebots auf-
gefordert. 
 
Die Submission ist auf Freitag, den 14.09.2018, 11.00 Uhr, festgesetzt. 
 
Für den Vergabevorschlag wird eine Tischvorlage nachgereicht. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem wirtschaftlichsten Bieter wird der Auftrag erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/437/2018 75 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 

 

 

 

Tischvorlage zur Vorlage SV/437/2018  

Vergabe der Leistungen des Bestattervertrages 

 
 
Zur Submission am Freitag, den 14.09.2018, 11.00 Uhr, wurde ein Angebot abgegeben. Das 
abgegebene Angebot ist nach Prüfung nicht zu werten, da wesentliche Bestandteile der Leis-
tungen nicht angeboten wurden. 
 
Da die Ausschreibung der Leistungen des Bestattervertrages ergebnislos blieb, beabsichtigt die 
Verwaltung im Verhandlungsverfahren mit verschiedenen Dienstleitern ein Ergebnis zu erzielen. 
 
  

 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Verteiler:  1 x Kämmerei      

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/437/2018 75 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Änderung der Wasserversorgungs- und Abwassersatzung 

 
   

    

Auf die Sitzungsvorlage 442/2018, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend erläutert Kämmerer Schreiber den komplexen Sachverhalt sehr anschaulich.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Haller erinnert der Kämmerer, dass Hausanschlüsse bzw. Lei-
tungen im Vorgarten grundsätzlich nicht überbaut werden dürfen.  
 
Gemeinderat Geck nimmt Bezug auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungs- 
und Finanzausschusses. Die vorgeschlagenen Änderungen stellen eine effektive, faire und zu-
kunftssichere Lösung dar. 
 
Gemeinderätin Jooß bittet darum, bei diesem Thema sehr viel Transparenz herzustellen. Sie 
denkt hier beispielsweise an Veröffentlichungen im Amtsblatt, auf der Homepage und bei der im 
November stattfindenden Bürgerversammlung.  
 
Der Vorsitzende pflichtet ihren Ausführungen bei, er ist allerdings der Auffassung, dass eine se-
parate Behandlung den Rahmen der Bürgerversammlung sprengen würde. 
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungssatzungen zur Änderung der Wasserver-
sorgungssatzung und der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Berglen: 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
der Gemeinde Berglen vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 21.11.2017 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemein-



derat der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen:  

ARTIKEL 1 

§ 15 „Kostenerstattung“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 

(1) Der Anschlussnehmer hat dem Wasserwerk zu erstatten: 
 

 1. Die Kosten der Herstellung, Veränderung und Beseitigung der notwendigen Hausan-
schlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2). 

 

 2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4).  

 

 Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zu-
stands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

 
(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 

(württ. Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der Ver-
sorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt ge-
lassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, im 

Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. Wird nur der Grundstücksan-
schluss hergestellt, entsteht der Erstattungsanspruch mit der endgültigen Herstellung des 
Grundstücksanschlusses. 

 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile 

der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit 
Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatz-
pflichtig. 

 

§ 47 „Vorauszahlungen“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen am 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. 
und 31.12. des Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeit-
raumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Entstehungszeitpunktes. 

 
(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Sechstel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und der 

Grundgebühr (§ 41) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes 
und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebühren-

schuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen der §§ 42 Abs. 2 und 3 sowie § 44 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 48 „Fälligkeit“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, so-



weit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

 
(2) Die Vorauszahlungen gem. § 47 werden jeweils zum 30.04., 30.06., 31.08. 31.10. und 31.12. 

zur Zahlung fällig. 
 
(3) In den Fällen des § 42 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 

 

ARTIKEL 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.  
 
 
Berglen, den 26.09.2018 
 
 
 
Maximilian Friedrich  
Bürgermeister 
 
 
 

Hinw eis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, w enn 

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt w orden 

sind,  

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 w egen Gesetzw idrigkeit w idersprochen hat oder w enn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens - oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen s oll, schriftlich geltend gemacht 

w orden ist.  

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht w orden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fris t jederman n 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuw eisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 

vom 26. Januar 1988, zuletzt geändert am 21.11.2017 

 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Berglen am 25.09.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

ARTIKEL 1 

§ 12 „Grundstücksanschlüsse“ der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

(1) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

 
(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhö-

rung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von 
der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines 
Grundstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den Teil-
betrag für den öffentlichen Abwasserkanal (§ 28 Nr. 1) abgegolten. 

 
(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen wird, 

erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als 
einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In be-
sonders begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Ge-
meinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

 

§ 13 „Sonstige Anschlüsse“ der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

(1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere Grundstücksanschlüs-
se sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grundstücks-
anschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragsschuld 
(§ 29) neu gebildet werden. 

 
(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der in 

Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
zu erstatten. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan-

schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 

§ 41 „Fälligkeit der Gebührenschuld, Teilzahlungen“ der Abwassersatzung erhält folgende Fas-
sung: 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen am 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. 
und 31.12. des Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeit-
raumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Entstehungszeitpunktes. 

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Sechstel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs, 
der zuletzt festgestellten abflussrelevanten Grundstücksfläche und der Jahreszählergebühr 



(§ 37 a – ab Inkrafttreten der Zählergebühr) zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der 
Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und die Jahresnieder-
schlagswassergebühr geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebühren-
schuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 34 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

(5) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 41) geleistet worden, gilt dies nur, so-
weit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(6) Die Vorauszahlungen gemäß Abs. 1 werden jeweils zum 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. und 
31.12. zur Zahlung fällig. 

 

ARTIKEL 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.  
 
 
Berglen, den 26.09.2018 
 
 
 
Maximilian Friedrich  
Bürgermeister 
 

Hinw eis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, w enn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt w orden sind,  

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 w egen Gesetzwidrigkeit w idersprochen hat oder w enn vor Ablauf der in Satz  1 g e-
nannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschr ift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht w o r -
den ist.  

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht w orden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fris t jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuw eisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Änderung der Wasserversorgungs- und Abwassersatzung 
 
 
Kostentragung Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
notwendigen Hausanschlüsse 
 

Die derzeit gültige Regelung der Wasserversorgungssatzung sieht vor, dass der Anschluss-
nehmer die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der notwendigen Hausanschlüsse, auch in den öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen, voll 
tragen muss (ausgenommen ist der Teil des Hausanschlusses, der parallel zur Hauptleitung 
verläuft). Dies führt regelmäßig zu Widersprüchen gegen entsprechende Kostenerstattungsbe-
scheide, da es für die Bürgerinnen und Bürger nur schwer nachvollziehbar ist, warum sie für 
Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum bezahlen sollen.  
 
Werden ganze Straßenzüge saniert, wie z.B. zuletzt in Ödernhardt, werden die Hausanschlüsse 
für das Wasser und Abwasser innerhalb der Verkehrsfläche ebenfalls erneuert. Es müssen also 
Kostenerstattungsbescheide für alle Hausanschlüsse erstellt werden, um Anschlusserneuerun-
gen für in der Regeln ein bis drei Meter abzurechnen.  
 
Nun kommt es häufig vor, dass die Hausanschlüsse in einer Straße nicht dasselbe Baujahr ha-
ben (z.B. nachträgliche Schließung einer Baulücke). Im Regelfall haben Hausanschlüsse eine 
Nutzungsdauer von 50 – 60 Jahren. Sind nun vereinzelt jedoch jüngere Hausanschlüsse vor-
handen ist es schwer den Anschlussnehmern zu vermitteln, dass diese dennoch zu ihren Las-
ten erneuert werden. Es muss auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. 
Diese Anschlüsse nicht zu erneuern macht betriebswirtschaftlich jedoch keinen Sinn, da die 
Wahrscheinlichkeit von Rohrbrüchen mit zunehmendem Alter steigt und die neu sanierte Straße 
im Schadensfall wieder partiell geöffnet werden muss.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor die Kostentragung für die Herstellung, Unterhaltung, Er-
neuerung, Veränderung und Beseitigung der notwendigen Grundstücksanschlüsse durch den 
Anschlussnehmer für den öffentlichen Bereich entfallen zu lassen und diese über die Gebühren 
und Beiträge zu finanzieren. Ebenfalls entfallen soll die Kostenerstattung der Erneuerung und 
Unterhaltung der notwendigen Wasserhausanschlüsse auf dem privaten Grundstück der An-
schlussnehmer. Lediglich die Herstellung, Veränderung und Beseitigung der Wasserhausan-
schlüsse auf dem privaten Grundstück wären durch den Anschlussnehmer zu ersetzen. Eine 
analoge Regelung wenden auch die Stadtwerke Schorndorf an (siehe Zeitungsartikel in der 
Anlage). 
 
Der Umfang der Erstattungsleistungen für Herstellungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an 
Wasserhausanschlüssen betrug in den letzten Jahren: 
2017: ca. 18.400,00 €, 2016: ca. 41.100,00 €, 2015: ca. 16.400,00 € 
 
Der Umfang der Erstattungsleistungen für Herstellungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Ka-
nalgrundstücksanschlüssen betrug in den letzten Jahren: 
2017: 0,00 €, 2016: ca. 11.700,00 €, 2015: ca. 16.700,00 € 
 
Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse sowohl im Wasser-, als auch im Abwasserbereich 
wäre der Zeitpunkt für eine Umstellung grundsätzlich günstig. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/442/2018 815.12 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



Vorauszahlungen und deren Fälligkeit 
 

Die Gemeinde Berglen erhebt derzeit auf die Wasser- und Abwassergebühren Abschlagszah-
lungen im Zweimonatsrhythmus, jeweils zum 28.02., 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. und 31.12. 
eines jeden Jahres. Die Jahresabrechnung erfolgt in der Regel im Februar des Folgejahres. Da 
die Wasserzählerablesung ca. einen Monat in Anspruch nimmt und dann die Daten entspre-
chend eingepflegt, die Bescheide erstellt und versandt werden müssen, ist das zweimonatige 
Zeitfenster zwischen den Abschlägen recht knapp bemessen.  
 
Wenn sich durch die Abrechnung die Abschläge für das folgende Jahr ändern, muss der Be-
scheid rechtzeitig zugehen, damit den Bürgerinnen und Bürgern diese Anpassung vor dem Fäl-
ligkeitstermin am 28.02. bekannt ist. Dieser zeitliche Druck führt regelmäßig zu einer sehr ho-
hen Arbeitsbelastung in der Kämmerei.  
 
Um Abhilfe zu schaffen wird vorgeschlagen die Anzahl der Abschläge auf fünf zu reduzieren 
und den Abschlag zum 28.02. zu streichen. Weiterhin soll je ein Sechstel des zuletzt festgestell-
ten Jahreswasserverbrauchs und der Grundgebühr zugrunde gelegt werden. Das letzte Sechs-
tel würde dann mit der Jahresabrechnung verrechnet. Da diese Regelung im Zuge der gemein-
samen Veranlagung sowohl die Wasser-, als auch die Abwassergebühr tangiert, müssten beide 
Satzungen entsprechend angepasst werden.  
 
Zum Abgleich der beabsichtigten Anpassungen der Satzungen (rot hervorgehoben) sind die 
aktuell gültige Wasser- und Abwassersatzung als Anlage beigefügt. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben den Sachverhalt in ihrer Sit-
zung vom 11.09.2018 vorberaten und in der vorliegenden Form einstimmig zur Beschlussfas-
sung empfohlen.  
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt folgende Änderungssatzungen zur Änderung der Wasser-
versorgungssatzung und der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Ge-
meinde Berglen: 
 



Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser  

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
der Gemeinde Berglen vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 21.11.2017 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 
8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen:  

ARTIKEL 1 

§ 15 „Kostenerstattung“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 

(1) Der Anschlussnehmer hat dem Wasserwerk zu erstatten: 
 

 1. Die Kosten der Herstellung, Veränderung und Beseitigung der notwendigen Hausan-
schlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2). 

 

 2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4).  

 

 Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zu-
stands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

 
(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 

(württ. Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der Ver-
sorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt ge-
lassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseiti-
gung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, im 

Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. Wird nur der Grundstücksan-
schluss hergestellt, entsteht der Erstattungsanspruch mit der endgültigen Herstellung des 
Grundstücksanschlusses. 

 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile 

der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein 
der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. So-
weit Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner er-
satzpflichtig. 

 

§ 47 „Vorauszahlungen“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 

(5) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen am 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. 
und 31.12. des Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Entstehungszeit-
punktes. 

 
(6) Jeder Vorauszahlung wird ein Sechstel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und 

der Grundgebühr (§ 41) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht 
werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebüh-
rensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 



 
(7) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebüh-

renschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(8) In den Fällen der §§ 42 Abs. 2 und 3 sowie § 44 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 48 „Fälligkeit“ der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Fassung: 
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, so-
weit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

 
(2) Die Vorauszahlungen gem. § 47 werden jeweils zum 30.04., 30.06., 31.08. 31.10. und 

31.12. zur Zahlung fällig. 
 
(3) In den Fällen des § 42 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 
 

ARTIKEL 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.  
 
 
Berglen, den 26.09.2018 
 
 
 
Maximilian Friedrich  
Bürgermeister 
 
 
 

Hinw eis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, w enn 

1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt w orden 

sind,  

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 w egen Gesetzw idrigkeit w idersprochen hat oder w enn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verf ahrens- oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht w orden ist.  

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht w orden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der  

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuw eisen. 



Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung – AbwS) 

vom 26. Januar 1988, zuletzt geändert am 21.11.2017 

 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Berglen am 25.09.2018 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

ARTIKEL 1 

§ 12 „Grundstücksanschlüsse“ der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

(4) Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

 
(5) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhö-

rung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von 
der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines 
Grundstücks notwendigen Grundstücksanschlüsse bereit; diese Kosten sind durch den 
Teilbetrag für den öffentlichen Abwasserkanal (§ 28 Nr. 1) abgegolten. 

 
(6) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen wird, 

erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als 
einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In be-
sonders begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die Ge-
meinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen Grundstücksan-
schluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

 

§ 13 „Sonstige Anschlüsse“ der Abwassersatzung erhält folgende Fassung: 

(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere Grundstücksan-
schlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grund-
stücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Bei-
tragsschuld (§ 29) neu gebildet werden. 

 
(5) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der in 

Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Gemein-
de zu erstatten. 

 
(6) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Grundstücksan-

schlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

 

§ 41 „Fälligkeit der Gebührenschuld, Teilzahlungen“ der Abwassersatzung erhält folgende Fas-
sung: 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vo-
rauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen am 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. 
und 31.12. des Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Entstehungszeit-
punktes. 



(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Sechstel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs, 
der zuletzt festgestellten abflussrelevanten Grundstücksfläche und der Jahreszählergebühr 
(§ 37 a – ab Inkrafttreten der Zählergebühr) zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der 
Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und die Jahresnieder-
schlagswassergebühr geschätzt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebüh-
renschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 34 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

(5) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 41) geleistet worden, gilt dies nur, 
soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebühren-
schuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(6) Die Vorauszahlungen gemäß Abs. 1 werden jeweils zum 30.04., 30.06., 31.08., 31.10. und 
31.12. zur Zahlung fällig. 

 

ARTIKEL 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.  
 
 
Berglen, den 26.09.2018 
 
 
 
Maximilian Friedrich  
Bürgermeister 
 

Hinw eis nach § 4 Abs. 4 GemO: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, w enn 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt w orden 

sind,  

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 w egen Gesetzw idrigkeit w idersprochen hat oder w enn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens - oder Formvor-

schrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht w orden ist.  

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht w orden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jederman n 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der  

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuw eisen. 

 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 













































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2017 für 

den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 435/2018 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt.   
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2017 wie in Anlage 1 dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei     
 



 
 

 

 
 

Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für das Jahr 2017 
für den Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 

 
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (rückwirkend zum 01.01.2013) und der 
damit verbundenen aktuellen Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 2020 wurde vom Ge-
meinderat beschlossen, eine kostendeckende Abwassergebühr zu kalkulieren. 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähi-
gen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamt-
kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemeinderat sei-
nerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen. Übersteigt 
am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkos-
ten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Kos-
tenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Aus diesem Grund legt die Verwaltung jähr-
lich eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses zur Beschlussfassung vor. 
 
Grundlage für die gebührenrechtlichen Ergebnisse sind die Rechnungsergebnisse der Jahres-
rechnung. Hierbei müssen die Rechnungsergebnisse dahingehend bereinigt werden, dass nur 
die Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt sind, die auch das entsprechende Gebührenjahr 
betreffen. 
 
Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen wurden die Gebühreneinnahmen entsprechend 
bereinigt. Hier werden im entsprechenden Jahr nur die Abschläge jahresgerecht verbucht. Die 
Abrechnung erfolgt in der Regel im Folgejahr. Aus diesem Grund muss die Abrechnung des 
Vorjahres herausgerechnet und die tatsächliche Abrechnung, welche im Folgejahr verbucht 
wurde, hineingerechnet werden. Daher ist ein Vergleich mit der reinen Haushaltsrechnung nicht 
möglich. 
 
Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2017 schließt insgesamt mit einer Überdeckung 
in Höhe von 288.461,43 € ab. Diese Überdeckung muss spätestens im Jahr 2022 in einer Ge-
bührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Aufteilung des Gesamtergebnisses weist die 
Schmutzwassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 269.768,68 €, die Niederschlagswas-
sergebühr eine Überdeckung in Höhe von 18.692,75 € auf. Der Straßenentwässerungskosten-
anteil 2017 beträgt 228.025,49 €. Die Berechnung ist in Anlage 1 dargestellt.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2017 wie in Anlage 1 dargestellt.  

 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei     
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/435/2018 700.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
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Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 
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8. Feststellung Rechnungsergebnis 2017 Wasserwerk 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 440/2018 und die PowerPoint-Präsentation, die Bestandteil des Proto-
kolls sind, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende führt einleitend aus, dass die finanzielle Lage des Wasserwerks geordnet sei. 
Die Eigenkapital-Quote ist mit etwas über 30% sogar geringfügig übererfüllt. Die externe Ver-
schuldung hat sich verringert. Das große Ziel wird sein, dass es mittelfristig gelingen wird, die 
externe Verschuldung im Eigenbetrieb auf Null herunterzufahren.  
 
Kämmerer Schreiber verweist auf die sehr ausführliche Vorberatung im Verwaltungs- und Fi-
nanzausschuss und stellt daher nur noch die groben Eckdaten anhand einer PowerPoint-
Präsentation vor.  
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Haller sagt Kämmerer Schreiber zu, den Kubikmeter-Preis von 
Eigenwasser zu ermitteln und den Gemeinderäten nachzureichen.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Tottmann ist während der Abstimmung nicht anwesend. 
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2017 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis 2017 Wasserwerk 
 
1. Lagebericht 

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 96.466,12 € (2016: Gewinn in 

Höhe von 62.650,15 €) ab. 
 
Die verkaufte Wassermenge ist mit 256.382 m³ (Vorjahr: 251.239 m³) etwas höher als im Vor-
jahr.  
 
Der Erlös aus dem Wasserverkauf beträgt 765.033,32 € (Vorjahr 757.721,88 €). 

 
Der Aufwand für den Wasserbezug von 124.251 m³ (Vorjahr 81.270 m³) vom Zweckverband 

Wasserversorgung Berglen-Wieslauf hat sich auf 86.888,69 € (Vorjahr 73.694,02 €) erhöht.  
 
Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen 
Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme 
musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu 
kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität einzelner Quellen 
einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz ge-
nommen werden mussten. 
 
Auch wenn das Wasserwerk Berglen kein Wasser vom Zweckverband bezieht, entstehen für 
die Vorhaltung der Bezugsrechte jährliche Kosten in Höhe von 46.473,91 € (Stand 2017): 

Festkostenumlage ges. Festkosten 422.490,05 € 411.239,80 €

ges. Beteiligungsquote in l/s 50,00 50,00 

Quote Berglen in l/s 5,50 5,50 

Summe 46.473,91 € 45.236,38 €

Betriebskostenumlage ges. Betriebsaufwand 322.093,30 € 314.316,04 €

ges. Wasserlieferung in m³ 990.242,00 897.631,00 

Wasserlieferung Berglen in m³ 124.251,00 81.270,00 

Summe 40.414,78 € 28.457,65 €

Gesamt 86.888,69 € 73.694,02 €

2017 2016

 
 
Während die Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialver-
brauch) in 2017 gegenüber 2016 gestiegen sind, haben sich die Aufwendungen für bezogene 
Leistungen reduziert. Insgesamt hat sich der Materialaufwand um 2.096,26 € auf 330.724,03 € 

reduziert. 
 
Die finanzielle Lage des Wasserwerks Berglen ist geordnet. Die Eigenkapitalquote beträgt 
30,01 % (Vorjahr 28,22 %). Das Eigenkapital beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2017 
1.485.665,49 € (Vorjahr 1.389.199,37 €) und ist in Höhe des Jahresgewinns 2017 (96.466,12 €) 
gestiegen.  
 
Die Kapitalunterdeckung zur - nach Auffassung der Finanzverwaltung - notwendigen Eigen-

kapitalausstattung von 30% (1.485.245,00 €), hat sich gegenüber dem Vorjahr (87.700,46 €) 
verbessert. Zum 31.12.2017 liegt eine Kapitalüberdeckung in Höhe von 420,00 € vor. 
 
Der Vermögensplan 2017 weist zum Jahresende einen Finanzierungsmehrbetrag in Höhe von 

771.262,04 € (Vorjahr Finanzierungsfehlbetrag 391.257,22 €) aus. Dies ist auf die getätigte Dar-
lehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € zurückzuführen. Dadurch hat sich in der langfrist i-
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gen Finanzierung die Deckungsmittellücke auf -380.346,00 € (Vorjahr              -1.151.607,80 
€) deutlich reduziert. Von der geplanten Aufnahme eines externen Darlehens wurde im Wirt-
schaftsjahr 2017 abgesehen. Da im Herbst des Jahres 2017 bereits absehbar war, dass der 
Jahresabschluss der Gemeinde deutlich besser als erwartet ausfallen wird und die im Investit i-
onsprogramm ausgewiesenen Darlehensaufnahmen der nächsten Jahre nicht in der geplanten 
Höhe notwendig werden, wurde im Haushaltsplan 2018 ein inneres Darlehen der Gemeinde an 
das Wasserwerk in Höhe von 1.280.000,00 € veranschlagt. Die Zinszahlungen fließen so nicht 
an einen externen Dritten, sondern verbleiben bei der Gemeinde. 
 
 

2. Erläuterungen zur Bilanz 

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 90.000 € auf 4.844.410,31 € (von 4.753.983,44 € im Vor-

jahr) erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 erneut mehr investiert wurde als 
Abschreibungen angefallen sind. 
 
Im Jahr 2017 wurden folgende Investitionsvorhaben erstellt bzw. aktiviert: 
 

 
 
Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat mit 81.526,33 € zum Vorjahr (77.386,80 

€) zugenommen. 
 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Jahresende 64.099,67 € 

(Vorjahr 152.147,16€). Diese gliedern sich wie folgt auf: 
 

Wasserzins:  60.685,92 € 
Verbrauchsabrechnung: 3.413,75 € 

 
Das Stammkapital des Wasserwerks Berglen beträgt unverändert 204.516,75 €. Die allgemei-



ne Rücklage beträgt wie im Vorjahr 1.254.738,39 €. 
 
Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresgewinn 2017 auf 1.485.665,49 € (von 1.389.199,37 

€ im Vorjahr) erhöht. 
 
Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt 70.055,77 € (Vorjahr 132.705,92 €). Durch den 

Jahresgewinn 2017 von 96.466,12 € (Vorjahresgewinn i.H.v. 62.650,15 €) wird der Bilanzverlust 
abgebaut und es entsteht ein Bilanzgewinn in Höhe von 26.410,35 €. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen sich durch die Tilgungsleistungen 

i.H.v. 162.347,91 € im Jahr 2017 zum 31.12.2017 auf 1.652.857,77 € (Vorjahr 1.815.205,68 €). 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich auf 43.854,81 € (Vorjahr 

103.244,64 €) reduziert.  
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde  haben sich erhöht und betragen 
1.761.032,31 € (Vorjahr 1.607.962,25 €), davon Gemeindedarlehen: 1.286.323,44 € (Vorjahr 
337.452,63 €), Kassenmehrausgaben: 453.487,52 € (Vorjahr 1.244.220,24 €) und die entspre-
chende Verzinsung des Kassenverrechnungssaldos i.H.v. 21.221,35 € (Vorjahr 26.289,38 €). 
 
Die Darlehen betragen damit zum 31.12.2017 insgesamt 2.939.181,21 € (Vorjahr 2.152.658,31 

€). Dies entspricht 473,91 €/Einwohner (Einwohnerzahl zum 31.12.2016: 6.202) (Vorjahr 350,82 
€/Einwohner). 
 
Die Tilgungsausgaben 2017 betragen 213.477,10 € (Vorjahr 209.725,44 €).  

 
 

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die verkaufte Wassermenge von 256.382 m³ (2016: 251.239 m³, 2015: 254.127 m³, 2014: 
245.692 m³, 2013: 246.325 m³, 2012: 240.219 m³, 2011: 234.425 m³, 2010: 238.226 m³, 2009: 
239.889 m³, 2008: 235.708 m³) ist höher als im Vorjahr. Der Wasserpreis beträgt seit dem 
01.01.2015 2,43 €/m³. Der kostendeckende Wasserpreis (nach der Gewinn- und Verlustrech-
nung; Aufwendungen: 698.615,82 €; sonstige Erlöse: 30.048,62 €) würde, ohne die Grundge-
bühr, 2,61 €/m³ netto betragen. Mit der Grundgebühr in Höhe von 5,10 €/Monat netto und der 
Zählergebühr i.H.v. 0,36 €/Monat netto (insgesamt ca. 138.500 €) läge der kostendeckende 
(einheitliche) Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2017 bei 2,07 €/m³ netto. 
 
Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf haben sich auf 765.033,32 € erhöht (2016: 

757.721,88 €, 2015: 743.680,64 €, 2014: 619.438,59, 2013: 617.903,33 €, 2012: 616.096,81 €, 
2011: 612.930,93 €, 2010: 607.787,20 €, 2009: 607.045,24 €, 2008: 602.906,39 €). 
 
Die sonstigen Umsatzerlöse (insbesondere Kostenersätze für die Behebung von Rohrbrü-

chen) belaufen sich auf 8.740,86 € (Vorjahr 19.519,30 €) und liegen damit deutlich unter dem 
Ergebnis des Vorjahres. Diese Einnahmen sind im Vorfeld schwer zu kalkulieren. 
 
Der Wasserbezug vom Zweckverband Berglen-Wieslauf in 2017 ist deutlich auf 124.251 m³ 

(Vorjahr 81.270 m³) gestiegen. Der Aufwand für den Fremdwasserbezug hat sich entsprechend 
auf 86.888,69 € erhöht (2016: 73.694,02 €, 2015: 69.422,53 €, 2014: 61.308,07 €, 2013: 
73.174,24 €, 2012: 71.238,91 €, 2011: 50.471,98 €, 2010: 51.507,96 €, 2009: 60.468,30 €, 
2008: 49.276,35 €). 
 
Der Anstieg des Fremdwasserbezugs erklärt sich durch den heißen Sommer im vergangenen 
Jahr. Die Quellschüttung der eigenen Quellen ging leicht zurück und die Wassermehrabnahme 
musste durch Wasserzukäufe vom Zweckverband Berglen-Wieslauf gedeckt werden. Hinzu 
kam, dass durch die Starkregenereignisse Probleme mit der Wasserqualität einzelner Quellen 
einhergingen, die aufgrund Eintrübungen oder Keimbelastungen immer wieder vom Netz ge-



nommen werden mussten. 
 
Weitere Gründe für den Fremdwasserbezug sind: 
 

- immer wieder auftretende Rohrbrüche sowie  
- die Abdeckung des Spitzenlastausgleichs (hohe Wasserentnahme über kurzen Zeit-

raum, z.B. Löschwasser, Netzmessungen,…). 
 
Der Stromverbrauch im Jahr 2017 ist mit 168.550 kWh, gegenüber 2017 mit 202.986 kWh, um 
34.436 kWh gesunken. Die Strombezugskosten sind auf 30.978,35 € gesunken (2016: 

36.713,25 €, 2015: 34.176,56 €, 2014: 24.314,38 €, 2013: 36.845,77 €, 2012: 37.697,96 €, 
2011: 31.215,74 €, 2010: 34.602,04 €, 2009: 23.147,94 €, 2008: 16.385,67 €). Die Stromliefer-
verträge der Gemeinde und des Wasserwerks werden regelmäßig gemeinsam mit anderen 
Kommunen und kommunalen Einrichtungen über den Gemeindetag Baden-Württemberg aus-
geschrieben. Die Abrechnung 2016 beinhaltete die Abschläge für 13 Monate. 
 
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich 2017 auf 27.364,41 € 

(2016: 14.261,49 €, 2015: 10.820,53 €, 2014: 42.408,73 €, 2013: 27.259,86 €, 2012: 21.294,20 
€, 2011: 20.817,11 €, 2010: 27.415,03 €, 2009: 61.296,33 €, 2008: 20.613,11 €). Es wurde 
mehr Material bezogen, was sich auch an der Bestandsvergrößerung der Vorräte in der Bilanz 
zeigt. 
 
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsaufwand) sind mit 171.533,52 € 

niedriger als im Vorjahr (2016: 189.878,64 €, 2015: 192.956,59 €, 2014: 179.859,89 €, 2013: 
178.174,50 €, 2012: 150.643,19 €, 2011: 185.786,06 €, 2010: 172.516,73 €, 2009: 
172.597,41 €, 2008: 119.108,56 €). Im Jahr 2017 lagen weniger Rohrbrüche (vier Rohrbrüche 
an Hausanschlüssen, neun Rohrbrüche an Hauptleitungen) vor als im Vorjahr (Rohrbrüche 
2016: Hausanschlüsse: zehn, Hauptleitungen: sechs). 
 
Insgesamt hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr auf 330.724,03 € (2016: 

332.820,29 €; 2015: 307.376,21 €, 2014: 307.891,07 €, 2013: 315.454,37 €, 2012: 280.874,26 
€, 2011: 288.290,89 €, 2010: 286.041,76 €, 2009: 317.509,98 €; 2008: 205.383,69 €) reduziert. 
 
Der Wasserverlust im Jahr 2017 liegt mit 9,16 % etwas unter dem Wert des Vorjahres (2016: 

11,61 %, 2015: 8,87 %, 2014: 11,09 %, 2013: 23,69 %, 2012: 22,55 %, 2011: 19,44 %, 2010: 
23,44 %, 2009: 23,37 %, 2008: 18,51%). 
 
Der Wasserverbrauch für Bauwasser, der Anteil für die Reinigungsmaßnahmen, die Übungen 
und Einsätze der Feuerwehr und des Betriebswassers können nur geschätzt werden. 
 
Die Wasserverluste entstanden durch die aufgetretenen Rohrbrüche an Hauptleitungen, Hyd-
ranten und Hausanschlussleitungen.  
 
Das Wasserwerk Berglen beschäftigt nur noch eine Reinigungskraft und die Hilfskräfte, um die 
Wasserzählerablesung durchzuführen. Der Personalaufwand betrug in 2017 6.427,19 € (2016: 

6.865,85 €, 2015: 6.804,35 €, 2014: 6.690,32 €, 2013: 6.601,85 €, 2012: 3.820,75 €, 2011: 
8.209,25 €, 2010: 5.250,66 €, 2009: 51.699,38 €, 2008: 71.282,47 €). 
 
Die Abschreibungen sind 2017 mit 222.987,84 € über dem Niveau des Vorjahres mit 

218.527,42 €. Dies ist auf die hohen Investitionen seit dem Jahr 2012 zurückzuführen. 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 2017 63.892,47 € und liegen ca. 12,9 

% über dem Niveau des Vorjahres (2016: 56.611,11 €, 2015: 81.118,80 €, 2014: 71.335,41 €, 
2013: 80.363,10 €, 2012: 86.485,77 €, 2011: 87.535,61 €, 2010: 86.238,28 €, 2009: 81.020,46 
€, 2008: 69.487,65 €). Im Jahr 2017 wurde die Wassergebührenkalkulation der Jahre 2018 – 
2020 durchgeführt. Des Weiteren erfolgte das Erstmapping der Jahresabschlüsse für die ver-
pflichtende E-Bilanz. 
 



Die Zinsaufwendungen sind mit 74.222,81 € (2016: 121.306,98 €, 2015: 86.896,23 €, 2014: 
100.073,07 €, 2013: 104.434,60 €, 2012: 106.800,18 €, 2011: 115.791,90 €, 2010: 125.964,53 
€, 2009: 127.033,11 €, 2008: 138.937,48 €) deutlich niedriger als im Vorjahr.  
 
Das Wasserwerk wickelt seine Kassen- und Bankgeschäfte über die Gemeindekasse ab. Die 
notwendige Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden ist mit 21.221,35 € (2016: 

26.289,38 €, 2015: 13.539,01 €, 2014: 24.598,85 €, 2013: 42.100,01 €, 2012: 38.443,56 €, 
2011: 34.970,73 €, 2010: 37.147,40 €, 2009: 46.938,14 €, 2008: 52.684,71 €) in vorstehendem 
Zinsbetrag enthalten.  
 
Die Verzinsung der von der Gemeinde gewährten Darlehen erforderte 2017 einen Aufwand von 
8.436,32 € (2016: 9.906,28 €, 2015: 11.567,97 €, 2014: 18.320,10 €, 2013: 15.226,27 €, 2012: 
17.864,54 €, 2011: 26.778,93 €, 2010: 31.326,85 €, 2009: 35.874,79 €, 2008: 40.422,73 €).  
 
Der Jahresgewinn 2017 in Höhe von 96.466,12 € (2016: 62.650,15 €, 2015: 97.194,05 €, 

2014: 30.824,05 €, 2013: -13.341,76 €, 2012: 9.047,49 €, 2011: -28.689,41 €, 2010:              -
30.741,37 €, 2009: -34.567,45 €, 2008: -22.105,12 €) soll zur Tilgung des Verlustvortrages in 
Höhe von 70.055,77 € verwendet und der verbleibende Rest in Höhe von 26.410,35 € auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. 
 
Als Beratungsunterlagen liegen bei: 
 

 Die Beschlussvorlage für 2017, 
 die Bilanz 2017, 

 die Gewinn- und Verlustrechnung 2017, 

 die Übersicht der Darlehensentwicklung 2017, 

 die Übersicht des Anlagevermögens 2017, 

 die Vermögensplan-Abrechnung 2017, 

 die Energieverbrauchsbilanz 2006-2017 sowie 

 die Wassermengenbilanz 2016-2017. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben in ihrer Sitzung vom 
11.09.2018 das Rechnungsergebnis vorberaten und in der vorliegenden Form einstimmig zur 
Beschlussfassung empfohlen.  
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserwerks Berglen für das Wirt-
schaftsjahr 2017 entsprechend der nachfolgenden Beschlussvorlage fest. 



 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
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9. Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das Haus-

haltsjahr 2017 
 

   

    

Bürgermeister Friedrich verweist in seinen Ausführungen auf die Sitzungsvorlage 439/2018, die 
Bestandteil des Protokolls ist, und geht kurz auf einzelne Kennzahlen des Jahresabschlusses 
ein. Er dankt dem Team der Kämmerei für die zuverlässige und pünktliche Aufstellung des Re-
chenschaftsberichts. 
 
In einem kurzen Sachvortrag weist Kämmerer Schreiber auf die Vorberatung der Jahresrech-
nung im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 11.09.2018 hin und erläutert die wichtigsten 
Eckdaten anhand einer PowerPoint-Präsentation.  
 
Gemeinderätin Jooß dankt auch im Namen der SPD-Fraktion. Das gute Ergebnis ist ihrer Mei-
nung nach Ausdruck der guten Zusammenarbeit von Gremium und Verwaltung und der Tatsa-
che, dass Entscheidungen aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen werden. Gleichwohl 
ist das Ergebnis auch den guten Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten geschuldet. 
Trotzdem sollte ihrer Meinung nach im Bereich der Baulandausweisungen nicht noch weiter ex-
pandiert werden. Entsprechende Signale gäbe es bereits von Seiten des Regionalverbands, 
nämlich dass künftig deutlich weniger Flächen im Flächennutzungsplan für Baulandausweisun-
gen in Berglen zugestanden würden. In den kommenden Jahren sollte sich ein vernünftiges 
Wirtschaften fortsetzen. Es sollte daran gedacht werden, dass künftig nicht mehr so viele Ein-
nahmen aus Grundstücksverkäufen zur Verfügung stehen, dass aber weiterhin die Ausgaben für 
die mittlerweile zu Recht aufgebaute Infrastruktur und die damit verbundenen gestiegenen Per-
sonalkosten anfallen.  
 
Der Vorsitzende nimmt zu den angesprochenen Punkten Stellung, zu denen er ein stückweit 
eine differenzierte Meinung hat. Er weist darauf hin, dass die Gemeinde nicht nur neues Bauland 
ausgewiesen habe, sondern auch einen erheblichen Sanierungsstau bei den kommunalen Ein-
richtungen, der sich über viele Jahre aufgebaut habe, abgearbeitet habe. Durch die konsequente 
Abarbeitung des Sanierungsstaus wird der Investitionsdruck herausgenommen und die Ausga-
ben können künftig reduziert werden.  
 
Gemeinderat Geck hält die Entwicklung der Gemeinde für gut. Die Gemeinde wächst und entwi-
ckelt sich und benötigt dafür eine gewisse Infrastruktur. Der aus den neuen Baugebieten resul-
tierende Einwohnerzuwachs führt dorthin, wo Berglen bei der Einwohnerzahl früher einmal ge-



wesen ist. Im Übrigen widerspricht die große Nachfrage bei den Bauplätzen der Auffassung der 
SPD-Fraktion, die Baugebiete seien zu groß. Nachdem in Berglen keine großen Gewerbesteu-
ereinnahmen zu verzeichnen sind, muss die Gemeinde schauen, in welchen Bereichen Einnah-
men zu kreieren sind. 
 
Auch Gemeinderätin Jooß ist sehr stolz auf das Erreichte und die Entwicklungen in den letzten 
zehn Jahren. Sie denkt hier insbesondere an den Bereich der Kinderbetreuung. Gleichzeitig er-
innert sie jedoch an die Folgekosten, die weitere Expansionen mit sich bringen. Sie ist der Auf-
fassung, dass man vielleicht auch einmal inne halten sollte und Überlegungen anstellen sollte, 
wie eine Entwicklung der Gemeinde in fünf bis zehn Jahren aussehen könnte. Sie ist der Mei-
nung, dass man sich hierüber ohne Zeitdruck im Gemeinderat austauschen sollte.  
 
Bürgermeister Friedrich betont, dass es Sinn mache, mit dem im Jahr 2019 neu gewählten Ge-
meinderatsgremium sehr zügig eine Klausurtagung zu diesen Themen durchzuführen, dies sei 
schon so geplant. Allerdings sei aus seiner Sicht das prägende Thema der Zeit der akute Wohn-
raummangel in der Region. 
 
Auch Gemeinderat Schade bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.  
 

 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 des 
beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017), genehmigt. 

 
2. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 

des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017) wird zugestimmt. 
 
3. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 958.552,04 € wird zuge-

stimmt. 
 
 
4. Die Jahresrechnung 2017 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 

 
Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 15.237.809,67 3.378.913,16 + 18.616.722,83

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

6.   Soll-Ausgaben + 15.237.375,67 + 4.748.926,65 + 19.986.302,32

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 268.739,80 + 2.607.119,88 + 2.875.859,68

8.   Zwischensumme + 15.506.115,47 + 7.356.046,53 + 22.862.162,00

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 268.305,80 - 3.977.133,37 - 4.245.439,17

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Die Vermögensrechnung 2017 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2017 2017 2017 31. Dez.2017

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 6.016.826,51 € + 0,00 € + 0,00 € + 6.016.826,51 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 6.016.826,51 € + 0,00 € + 0,00 € + 6.016.826,51 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 337.452,64 € + 1.000.000,00 € - 51.129,19 € + 1.286.323,45 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Stuttgart + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 6.521,90 € + 0,00 € + 18.958,01 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 6.521,90 € + 0,00 € + 19.408,01 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 554.855,50 € + 1.006.521,90 € - 51.129,19 € + 1.510.248,21 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 6.023.865,26 € + 0,00 € - 958.552,04 € + 5.065.313,22 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt (über Kämmerei)  
 



 
 

 

 
 

Feststellung Rechnungsergebnis der Gemeinde Berglen für das 
Haushaltsjahr 2017 

 
 
Zu den näheren Einzelheiten wird auf die Jahresrechnung 2017 verwiesen. 
 
Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem durchaus erfreulichen Ergebnis ab. Die Zu-
führung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt um ca. 63.000 Euro über der 
Zuführung des Jahres 2016. Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Entnahme aus der Rück-
lage notwendig, um die Ausgaben zu decken. Eine Darlehensaufnahme war nicht ge-
plant. 

 
Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2017, also 
die freie Investitionsspitze, beträgt 1.374.480,36 €, während bei der Haushaltsplanaufstellung 

davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2017 lediglich eine Zuführung i.H.v. 27.000,00 € er-
wirtschaftet werden kann. Da der Gemeindehaushalt schuldenfrei ist entspricht die Netto-
Investitionsrate (Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgungen) der Zuführung 

(2016: 948.460,66 €, 2015: 1.407.961,88 €, 2014: 1.744.925,41 €). Bei 6.273 Einwohnern (zum 
Stand 30.06.2017 des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg) sind dies 219,11 € / 
Einwohner (Vorjahr: 154,57 €/ Einwohner). 

 
Auf die Erläuterungen der Seiten 40 ff. der Jahresrechnung wird verwiesen. Dort sind die Grün-
de für die Veränderung der Investitionsrate aufgeführt. 
 
Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts (ohne Wasserwerk) beträgt zum 31.12.2017 wei-
terhin 0,00 € bzw. 0,00 € / Einwohner (31.12.2016: 0,00 € bzw. 0,00 €/Einw.). 

 
Eine Darlehensaufnahme war für das Haushaltsjahr 2017 nicht vorgesehen. 

 
Statt der veranschlagten Rücklagenentnahme in Höhe von 2.744.200,00 € (2016 Rücklagenzu-
führung: 1.080.218,33 €) wurde lediglich eine Entnahme in Höhe von 958.552,04 € erforderlich. 
 
Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2017 somit 5.065.313,22 € bzw. 807,48 € / Ein-
wohner. 

 
Wird dem Rücklagenbestand die Verschuldung des Wasserwerks in Höhe von 2.939.181,21 € 
gegenübergestellt, ergibt sich ein Überschuss zum 31.12.2017 von 2.126.132,01 €. Damit ist 
die Gemeinde Berglen samt Sonderrechnungen effektiv schuldenfrei. 
 
Bei der Betrachtung des Rücklagenstandes muss jedoch bedacht werden, welche großen Aus-
gabepositionen die nächsten Jahre gestemmt werden müssen (siehe Investitionsprogramm 
Haushalt 2018): 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/439/2018 913.69 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 755.000,00 € 
- Ausbau Kinderbetreuung 4.210.000,00 € 
- Straßensanierungen 5.213.000,00 € 
- Kanal-/Kläranlagensanierungen 5.503.000,00 € 
- Maßnahmen Friedhöfe 372.000,00 € 
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 200.000,00 € 
- Neubau Bauhof 3.210.000,00 € 
- Kostenanteil Flurbereinigung 200.000,00 € 
- Feldwegsanierungen 550.000,00 € 
- DSL-Ausbau 440.000,00 € 
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen 437.000,00 € 

Insgesamt 21.090.000,00 € 

 
 
Dies sind jedoch lediglich die größeren, investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Hinzu 
kommen die ansteigenden Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich, da zur Umsetzung des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz und den deutlich gestiegenen Kinderzahlen in 
den Einrichtungen mehr Personal eingestellt werden muss, sowie der Unterhaltungsstau der 
gemeindlichen Liegenschaften. 
Diese Kosten belasten langfristig den Verwaltungshaushalt, was sich negativ auf die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt und damit auf die Netto-Investitionsrate auswirkt. 
 
Zusätzlich wirken sich die relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen, zwei Jahre zeitversetzt, 
negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus, die im Jahr 
2017 immerhin mit 2.576.463,80 € ca. 16,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus-
machten. 
 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Der Verwaltungshaushalt liegt mit 15.237.809,67 € (Vorjahr 14.465.735,52 €) um 367.709,67 € 
(2,5 %) über dem Planansatz von 14.870.100,00 €. Wenn die Zuführung des Verwaltungs- an 
den Vermögenshaushalt außer Acht gelassen wird, ergibt sich folgender Vergleich: 
 

Jahr Plan Ausgaben Mehr(+)/ in %

Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Verwaltungshaushalt einschl.Zuführung an Vermögenshaushalt:

2017 14.870.100,00 15.237.809,67 367.709,67 2,5%

2016 14.312.500,00 14.465.735,52 153.235,52 1,1%

2017 zu 2016 557.600,00 772.074,15 214.474,15

2. Volumen Verwaltungshaushalt ohne Zuführung an Vermögenshaushalt:

2017 14.843.100,00 13.863.329,30 -979.770,70 -6,6%

2016 13.899.500,00 13.154.257,90 -745.242,10 -5,4%

2017 zu 2016 943.600,00 709.071,40 -234.528,60  
 
Die für dieses Ergebnis maßgebenden Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minder-
ausgaben sind auf den Seiten 41-42 des beigefügten Rechenschaftsberichts detailliert erläutert. 
 



Vermögenshaushalt: 
 
Der Vermögenshaushalt liegt mit 3.378.913,16 € (Vorjahr 7.010.715,47 €) um 2.130.086,84 € 

(38,7 %) unter dem Planansatz von 5.509.000,00 €. In nachfolgender Aufstellung ist zusätzlich 
bei den Einnahmen die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sowie die 
Rücklagenentnahme und bei den Ausgaben die Rücklagenzuführung außer Acht gelassen und 
dann verglichen worden: 
 

Jahr Plan Ausgaben bzw. Mehr(+)/ in %

Einnahmen Weniger(-) zum Plan

€ € € %

1. Volumen Vermögenshaushalt einschl. Zuführung vom Verwaltungshaushalt und

Rücklagenzuführung

2017 5.509.000,00 3.378.913,16 -2.130.086,84 -38,7%

2016 8.732.300,00 7.010.715,47 -1.721.584,53 -19,7%

2017 zu 2016 -3.223.300,00 -3.631.802,31 -408.502,31

2. Volumen Vermögenshaushalt -Einnahmen- ohne Zuführung vom

Verwaltungshaushalt und ohne Entnahme aus allg. Rücklage:

2017 2.737.800,00 1.045.880,76 -1.691.919,24 -61,8%

2016 6.679.300,00 5.699.237,85 -980.062,15 -14,7%

2017 zu 2016 -3.941.500,00 -4.653.357,09 -711.857,09

3. Volumen Vermögenshaushalt -Ausgaben- ohne Rücklagenzuführung:

2017 5.509.000,00 3.378.913,16 -2.130.086,84 -38,7%

2016 8.732.300,00 5.930.497,14 -2.801.802,86 -32,1%

2017 zu 2016 -3.223.300,00 -2.551.583,98 671.716,02  
 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind in beiliegendem Rechenschafts-
bericht auf den Seiten 43-56 ausführlich erläutert. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben in ihrer Sitzung vom 
11.09.2018 die Jahresrechnung vorberaten und dem Gemeinderat einstimmig in der vorliegen-
den Form zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 
 
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse: 
 
5. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie in der Zuständigkeit 

des Gemeinderats bzw. des Verwaltungs- und Finanzausschusses fallen (siehe B 2 
des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017), genehmigt. 

 
6. Der Bildung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (siehe B 1 

des beiliegenden Rechenschaftsberichts 2017) wird zugestimmt. 
 
7. Der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 958.552,04 € wird zuge-

stimmt. 
 
 
8. Die Jahresrechnung 2017 wird gem. § 95 Gemeindeordnung wie folgt festgestellt: 



 
Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-

haushalt haushalt haushalt

€ € €

1.   Soll-Einnahmen 15.237.809,67 3.378.913,16 + 18.616.722,83

2.   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 + 0,00 + 0,00

3.   Zwischensumme + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

4.   Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr + 0,00 + 0,00 + 0,00

5.   Bereinigte Soll-Einnahmen + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

6.   Soll-Ausgaben + 15.237.375,67 + 4.748.926,65 + 19.986.302,32

7.   Neue Haushaltsausgabereste + 268.739,80 + 2.607.119,88 + 2.875.859,68

8.   Zwischensumme + 15.506.115,47 + 7.356.046,53 + 22.862.162,00

9.   Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr - 268.305,80 - 3.977.133,37 - 4.245.439,17

10. Bereinigte Soll-Ausgaben + 15.237.809,67 + 3.378.913,16 + 18.616.722,83

11. Differenz  10. / 5. (+ = Fehlbetrag) + 0,00 + 0,00 + 0,00  
 
5. Die Vermögensrechnung 2017 (Geldvermögensrechnung nach § 43 GemHVO) wird wie 
folgt festgestellt: 
 
Bezeichnung Stand am Zugang Abgang Stand am

1. Januar 2017 2017 2017 31. Dez.2017

€ € € €

1. Forderungen aus Geldanlagen:

Einlagen bei Banken + 6.016.826,51 € + 0,00 € + 0,00 € + 6.016.826,51 €

Bausparverträge + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

Summe 1 -: + 6.016.826,51 € + 0,00 € + 0,00 € + 6.016.826,51 €

2. Teile des Anlagevermögens (§ 46 Nr.2 Buchst.d) bis g) GemHVO):

a) Darlehen an Wasserwerk + 337.452,64 € + 1.000.000,00 € - 51.129,19 € + 1.286.323,45 €

b) Geschäftsanteile

     Volksbank Stuttgart + 450,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 450,00 €

     KDRS + 12.436,11 € + 6.521,90 € + 0,00 € + 18.958,01 €

Summe Geschäftsanteile + 12.886,11 € + 6.521,90 € + 0,00 € + 19.408,01 €

c) Stammkapital an Wasserwerk + 204.516,75 € + 0,00 € + 0,00 € + 204.516,75 €

Summe 2 -: + 554.855,50 € + 1.006.521,90 € - 51.129,19 € + 1.510.248,21 €

3. Rücklagen:

Allgemeine Rücklage + 6.023.865,26 € + 0,00 € - 958.552,04 € + 5.065.313,22 €

4. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen usw.

Kredite vom Kreditmarkt + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 € + 0,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt (über Kämmerei)  
 

 







































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
10. Abschaffung des kommunalen Baukindergelds der Gemeinde Berglen 

zum 30.09.2018 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 441/2018 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende verweist in seinem kurzen Sachvortrag auf die einstimmige Empfehlung durch 
den Verwaltungs- und Finanzausschuss und betont, dass die Antragsteller in diesem Fall durch 
die Abschaffung des kommunalen Baukindergeldes und die geplante Einführung des bundes-
weiten Baukindergeldes sogar Vorteile haben.  
 
Gemeinderat Geck signalisiert klare Zustimmung. Er bittet jedoch darum, die Bürger dahinge-
hend auf der Homepage zu informieren, dass eine durchgehende Bezuschussung gewährleistet 
ist.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Moser nimmt an der Abstimmung nicht teil.    
 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Die Richtlinien über die Gewährung von Baukindergeld beim Erwerb von Gemeindewohn-
bauplätzen vom 7. Februar 2012, geändert am 11. Juni 2013 und 18. November 2014, tre-
ten zum 30.09.2018 vorbehaltlich dessen, dass ein Bundesbaukindergeld eingeführt wird, 
außer Kraft. Die Antragsfrist von fünf Jahren ab der notariellen Beurkundung des Kauf-
vertrages gilt jedoch weiter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Abschaffung des kommunalen Baukindergelds der Gemeinde Berglen 
zum 30.09.2018 

 
Gemäß des Koalitionsvertrags der aktuellen Bundesregierung soll ein Baukindergeld in Höhe 
von 1.200,00 Euro je Kind und pro Jahr eingeführt werden, das über einen Zeitraum von zehn 
Jahren gezahlt wird. Das Baukindergeld soll bundesweit gewährt werden – bis zu einer Ein-
kommensgrenze von 75.000,00 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr sowie 
zusätzlich 15.000 Euro pro Kind. 
 
Mit Beschluss vom 07.02.2012 hat die Gemeinde Berglen ein kommunales Baukindergeld für 
Bauplätze des Baugebiets Gassenäcker/Mörgele in Oppelsbohm etabliert. Dieses wurde mit 
Beschluss vom 11.06.2013 auf alle kommunalen Bauplätze der Gemeinde erweitert.  
Durch das Bundesbaukindergeld liegt nun eine Doppelfinanzierung des gleichen Sachverhaltes 
durch öffentliche Steuermittel vor. Seit Inkrafttreten des kommunalen Baukindergeldes wurden 
insgesamt Mittel in Höhe von 234.000,00 € bewilligt.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollten die Richtlinien über die Gewährung von Baukindergeld beim 
Erwerb von Gemeindewohnbauplätzen außer Kraft gesetzt werden. Die Doppelfinanzierung des 
gleichen Sachverhaltes durch öffentliche Mittel ist weder zielgerichtet, noch für nicht Betroffene 
gerecht. Statt einer kleinen Gruppe an Personen zusätzliche Fördermittel bereitzustellen, sollten 
diese Mittel zur Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur verwandt werden. 
 
Gemäß den aktuell geltenden Förderrichtlinien gilt für die Antragstellung eine Frist von fünf Jah-
ren ab der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages. Da die Gemeinde ihre Wohnbauplätze 
aktiv mit dem Baukindergeld beworben hat, soll zur Gleichbehandlung aller Bauplatzerwerber 
diese Frist jedoch weiterhin Gültigkeit haben. Damit wäre gewährleistet, dass alle bisherigen 
Erwerber von Gemeindewohnbauplätzen die Möglichkeit haben, innerhalb dieses Zeitraums 
einen entsprechenden Antrag zu stellen.  
 
Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben die Thematik in ihrer Sitzung 
vom 11.09.2018 vorberaten und den Beschlussvorschlag einstimmig empfohlen. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Richtlinien über die Gewährung von Baukindergeld beim Erwerb von Gemeinde-
wohnbauplätzen vom 7. Februar 2012, geändert am 11. Juni 2013 und 18. November 2014, 
treten zum 30.09.2018 vorbehaltlich dessen, dass ein Bundesbaukindergeld eingeführt 
wird, außer Kraft. Die Antragsfrist von fünf Jahren ab der notariellen Beurkundung des 
Kaufvertrages gilt jedoch weiter.  

 
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/441/2018 642.14 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

25.09.2018 öffentlich Entscheidung 
 
 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Breitbandausbau in der Region Stuttgart- Kooperationsvereinbarung mit 

der Deutschen Telekom AG 
 

   

    

Der Vorsitzende verweist auf den sehr komplexen Sachverhalt, der in der Vorlage 436/2018 aus-
führlich erläutert wird. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert er den Sachverhalt. Er weist darauf hin, dass die Gemeinde Berglen als 
Flächengemeinde im Bereich der Breitbandversorgung eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Nichts-
destotrotz müssten im Gemeindegebiet 15.4 Mio. € netto aufgewendet werden, um alle Gebäu-
de mit Glasfaser zu versehen. 90% hiervon würde die Telekom über Förderungen und Sachleis-
tungsunterstützungen übernehmen. Der Vorsitzende denkt, dass vor allem der ländliche Raum 
von diesem Projekt profitieren könnte.  
 
Auch Gemeinderat Moser befürwortet den Beitritt zum Zweckverband. Er erkundigt sich, inwie-
weit auch die Industrie (Großkonzerne) sich kostenmäßig beteiligen wird.  
 
Der Vorsitzende erläutert hierzu, dass man mittlerweile davon ausgeht, dass es künftig einen 
Rechtsanspruch auf einen Glasfaseranschluss geben wird und die Industrie daher nicht einge-
bunden wird.  
 

 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 

1. Der Gemeinderat nimmt den Bericht zum Sachstand „Kooperation mit der Deut-

schen Telekom AG“ zur Kenntnis.  

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung alle Maßnahmen vorzunehmen, die  für 
einen Beitritt der Gemeinde Berglen zum Zweckverband „Breitbandausbau Rems -

Murr“ erforderlich sind.  

3. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, dem Zweckverband „Breitbandausbau 

Rems-Murr“ beizutreten.  

 
Verteiler: 1 x Bauamt   
 



 
 

 

 
 

Breitbandausbau in der Region Stuttgart- Kooperationsvereinbarung 
mit der Deutschen Telekom AG 

 
Es besteht nun die Möglichkeit, aufgrund des gemeinsamen Drucks der Städte und Gemeinden 
im Landkreis sowie in der gesamten Region Stuttgart als Alternative zum Eigenausbau mit ei-
nem privaten Telekommunikationsanbieter für einen glasfaserbasierten Ausbau zusammenzu-
arbeiten. 
 
 
I. Zusammenfassung und Ziele  

 
Am 2. Juli 2018 hat die Deutsche Telekom AG (die „Telekom“) mit der Region Stuttgart, der 
Landeshauptstadt und den fünf Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg 
und Rems-Murr eine Absichtserklärung für eine künftige Kooperation in Sachen Breitbandaus-
bau unterzeichnet.  
 
Dieser Sachstandsbericht soll einen schnellen Überblick geben, deshalb sind zahlreiche und 
immer wieder gestellte Fragen und Antworten hierzu übersichtlich in einer Anlage zusammen-
gefasst (s. Anlage 1).  
 
Ziel der Kooperation ist es, den Breitbandausbau mit einem gigabitfähigen Glasfaseranschluss 
voranzubringen. Die wichtigsten Ziele sind dabei:  
 

- Anschluss aller unterversorgten Gebiete < 30 Mbit/s (sogenannte weiße Flecken) an 

schnelleres Internet (100-200 Mbit/s) bis 2020   

- Anbindung aller Gewerbegebiete mit Glasfaser bis 2025 (sonstige Unternehmensstand-

orte folgen sukzessive bis 2030)  

- Anbindung aller förderfähigen Schulen mit Glasfaser bis 2025 

- Anbindung von 50% aller Privathaushalte in der Fläche mit Glasfaser bis Ende 2025 

- Anbindung von 90% aller Privathaushalte in der Fläche mit Glasfaser bis Ende 2030 

- Die Region Stuttgart wird als erste im Bundesgebiet „5G Region“. 

 
Um diese Ziele zu erreichen, plant die Telekom über eine Milliarde Euro in der Region Stuttgart 
und ca. 180 Millionen Euro im Rems-Murr-Kreis zu investieren. Diese Summe wird allerdings 
dennoch nicht ausreichen, um die dargestellten Ziele zu erreichen. Die Telekom geht im Rems-
Murr-Kreis derzeit von einer Finanzierungslücke in Höhe von rund 90 Millionen Euro aus.  
 
Dieser Millionenbetrag soll allerdings nicht durch Zahlungen der Kommunen an die Telekom, 
sondern im Wesentlichen durch Sachleistungen bei der Infrastruktur aufgebracht werden. Daher 
sieht die geplante Kooperation eine enge Zusammenarbeit zwischen der Telekom und den 
Kommunen vor, damit die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur Breitband zielgerichtet 
und abgestimmt erfolgen. Durch Nutzung vorhandener Leerrohre, die Anpachtung bestehender 
Breitbandleitungen, durch Mitverlegung bei künftigen Tiefbaumaßnahmen sowie durch die op-
timale Nutzung der Fördermittel von Bund und Land soll die finanzielle Lücke so weit wie mög-
lich geschlossen werden. Die Ziele und die Beiträge der Telekom und der Kommunen im Rah-
men der Kooperation sollen in einem Kooperationsvertrag verbindlich festgelegt werden. Die 
Telekom hat bereits zugesagt, auch Vertragstrafen zu akzeptieren, sollten gesetzte Ziele nicht 
erreicht werden. Dieser Kooperationsvertrag soll einen Rahmen darstellen, an dem alle 179 
Städte und Gemeinden der Region Stuttgart partizipieren können.  
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Verhandelt wird der Rahmenvertrag auf Ebene der Region Stuttgart. Dem Vertragsschluss vo-
raus gehen jedoch Einzelgespräche mit allen 179 Städten und Gemeinden, um die Vertragsin-
halte so genau und verbindlich als möglich zu definieren. An diesen Einzelgesprächen nehmen 
die Gemeinden, die Telekom, der Landkreis und ggfs. die Region Stuttgart teil. 
 
In der Gemeinde Berglen fand dieses Gespräch am 06.09.2018 mit drei Vertretern der Telekom 
sowie Herrn Dr. John von der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis statt. 
 
Der Zeitplan sieht vor, dass die Inhalte des Kooperationsvertrags zum Jahresende 2018 fes t-
stehen, so dass dieser noch Ende 2018 unterschrieben werden kann. 
 
 
II. Einzelgespräche zu den Ausbauplänen mit der Telekom  

 
In Einzelgesprächen mit den Kommunen sollen die Bedingungen für eine Kooperation konkret 
erörtert werden.  
 
Im Ergebnis soll mit der Telekom für jede Stadt und Gemeinde ein verbindlicher und verlässli-
cher Ausbauplan festgelegt werden. Dieser Ausbauplan beschreibt so konkret wie möglich, 
wann und wo welcher Abschnitt des innerörtlichen Glasfasernetzes bis zum Jahr 2030 ausge-
baut wird. Die oben genannten Ziele sollen so konkret festgelegt werden. Überbauungen von 
bestehender Glasfaserinfrastruktur – wie dies in der Vergangenheit teilweise Praxis war – soll 
es im Falle einer Kooperation mit der Telekom künftig nicht mehr geben. Planungssicherheit 
und ein hohes Maß an Verbindlichkeit sind erklärtes Ziel der Kooperation.  
 
 
III. Kommunaler Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ 

 
1. Hintergrund 

 

Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags soll zwischen der Telekom und der „Breitband 
Kompetenz-Center GmbH“ bei der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart stattfinden. Mit-
glieder der „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ sind die Region Stuttgart, die Landeshaupt-
stadt und die kreiseigenen Organisationen zum Breitbandausbau der fünf Landkreise.  
 
Es ist nicht vorgesehen, dass die 179 Städte und Gemeinden sich direkt an der GmbH beteili-
gen, dies soll über die Zweckverbände der Landkreise erfolgen. Für diese Variante hat man 
sich aus Gründen der Praktikabilität und Effizienz entschieden, da die Handlungsfähigkeit bei 
179 Kommunen kaum noch vorhanden wäre und bereits in der geplanten Struktur eine Heraus-
forderung darstellt. Der Rems-Murr-Kreis und seine Städte und Gemeinden wären demnach 
durch einen kreiseigenen Zweckverband an der GmbH beteiligt, der zu diesem Zweck noch 
gegründet werden muss. 
 
Über die Mitgliedschaft im Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ sollen die Städte und 
Gemeinden des Rems-Murr-Kreises am Rahmenvertrag mit der Telekom partizipieren. Die ent-
sprechenden Gründungsvoraussetzungen für einen Zweckverband (Satzung, steuerliche Prü-
fung etc.) werden in Abstimmung mit der Region Stuttgart zentral und einheitlich vorbereitet, 
damit die Strukturen in der gesamten Region ähnlich sind und der Beratungsaufwand minimiert 
werden kann.  
 
Im Überblick stellt sich die Struktur wir folgt dar: 
 



 
Grafik: Übersicht Struktur- und Kooperationspartner der zu gründenden regionalen Breitband Kompetenz-Center GmbH. 

 
Wichtig ist, dass eine Mitgliedschaft im Zweckverband des Kreises nicht automatisch zu einer 
Kooperation mit der Telekom verpflichtet. Die konkrete Zusammenarbeit und der Umfang der 
Kooperation wird vielmehr durch den Ausbauplan festgelegt. Allerdings profitieren nur die 
Kommunen unmittelbar von der Kooperation, die sich auch dem Zweckverband anschließen.  
 
 
2. Aufgaben des Zweckverbandes „Breitbandausbau Rems-Murr“ 

 

Es ist vorgesehen, dass der Zweckverband die Koordinierung der Ausbauplanung übernimmt. 
Darüber hinaus soll über den Zweckverband die Mitwirkung des Kreises an der „Breitband 
Kompetenz-Center GmbH“ der Region gesteuert werden. Soweit zu einem späteren Zeitpunkt 
eine Unterstützung der Gemeinden in Sachen Förderung und Ausschreibung gewünscht wird, 
könnte diese Aufgabe ebenfalls über den Zweckverband erfolgen. 
 
Da der Kreis nach dem vorgeschlagenen Modell die Kosten für die Regionale Breitband GmbH 
tragen würde, würden für die Städte und Gemeinden des Rems-Murr-Kreises durch die Mit-
gliedschaft im Zweckverband keine unmittelbaren Kosten entstehen. Der Kreis würde die Auf-
gaben durch Besetzung der vorhandenen Stelle eines Breitbandkoordinators/in und durch die 
interne Unterstützung im Bereich Assistenz, Finanzen und durch das Amt für Vermessung erfül-
len.  
 
Der Zweckverband ist befristet auf eine Dauer bis Ende 2030 angelegt. Grund für eine zeitliche 
Befristung ist, dass nach den vereinbarten Zielen der Kooperation zu diesem Zeitpunkt der 
Ausbau des Breitbandnetzes vollständig abgeschlossen sein sollte. 
 
Für den Fall, dass der Zweckverband weitere Aufgaben übernehmen sollte, wäre hierüber in 
den Gremien des Zweckverbandes vorher abzustimmen. Die Satzung des Zweckverbandes 
„Breitbandausbau Rems-Murr“ hat hierzu – einheitlich zu den Zweckverbänden der anderen 
Kreise der Region – vorsorglich auch Regelungen aufgenommen, die den Bau und den Betrieb 
eines kreiseigenen Backbone-Netzes enthalten. Dies wird dann relevant, falls die Kooperation 
mit der Deutschen Telekom AG scheitern sollte. In diesem Fall könnte der Zweckverband den 
Ausbau und den Betrieb eines kreisweiten „Backbone-Netzes“ übernehmen.  
 
Die Muster-Satzung des Zweckverbades „Breitbandausbau Rems-Murr“ ist der Vorlage 
(s. Anlage 2) beigefügt. 
 
 
 
IV. Weitere Schritte 



 
Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Telekom AG ist zum Jahres-
ende 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist eine möglichst breite Zustimmung der kreiseigenen 
Kommunen sowie die Zustimmung des Kreistags. Der Beschluss des Kreistags hierzu ist für 
den 19.11.2018 geplant.  
 
Zeitgleich mit der Gründung eines kreisweiten Zweckverbandes wäre vom Kreistag über die 
Gründung und den Beitritt zur regionalen „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ zu entschieden.  
 
Damit eine Kommune von der Kooperation mit der Telekom partizipieren kann, muss die Kom-
mune Mitglied im „Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr“ sein. Denn nur der Zweckver-
band ist unmittelbar an der „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ der Region Stuttgart beteiligt 
(s.o.). 
 
Eine Erklärung der Kommune zum Beitritt ist daher vor dem 19.11.2018 erforderlich.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
 

4. Der Gemeinderat nimmt den Bericht zum Sachstand „Kooperation mit der Deut-

schen Telekom AG“ zur Kenntnis.  

5. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung alle Maßnahmen vorzunehmen, die für 

einen Beitritt der Gemeinde Berglen zum Zweckverband „Breitbandausbau Rems -

Murr“ erforderlich sind.  

6. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, dem Zweckverband „Breitbandaus-

bau Rems-Murr“ beizutreten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt   
 

 











































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 25.09.2018 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Frau Annika Büning 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
12. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Bei der Gemeindekasse sind keine Spenden eingegangen.   
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